
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/11/10 7Ob686/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1977

Norm

ZPO §17 A

ZPO §503 Z2 C16

Rechtssatz

Wird ein Verfahrensmangel erster Instanz nur vom Nebenintervenienten gerügt, die Mängelrüge aber vom

Berufungsgericht verworfen, ist ein allfälliger Verstoß gegen die Verfahrensvorschriften durch das Erstgericht nicht

mehr überprüfbar.
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